
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/3/1 5Ob736/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1983

Norm

ABGB §9

B-VG Art18 Abs2

B-VG Art44

B-VG Art49

Rechtssatz

Aus dem Umstand, daß die Rechtordnung verschiedener Formen des Rechts, wie Verfassungsgesetze, Gesetze,

Verordnungen kennt, ergibt sich ein Stufenbau der Rechtserzeugung (Rang der Rechtsquellen), der zur Folge hat, daß

Normen höherer Stufe wohl solcher niedrigerer Rechtsform aufheben können, nicht aber von diesen aufgehoben

werden können.
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